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Ausschussbericht                 Beilage 0358 
 
 

Bericht 
 
 
des Rechtsausschusses über den selbständigen Antrag der Landtagsabgeordneten 
KO Ing. Norbert Hofer, Mario Jaksch, BA, Michelle Whitfield, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend die Erlassung eines Gesetzes (Beilage 0311), mit dem das Gesetz über die 
burgenländischen Landessymbole (LGBl. Nr. 36/1991 idgF) geändert wird (Zahl 2100-
0247) (Beilage 0358). 
 
Der Rechtsausschuss hat den selbständigen Antrag der Landtagsabgeordneten KO 
Ing. Norbert Hofer, Mario Jaksch, BA, Michelle Whitfield, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend die Erlassung eines Gesetzes, mit dem das Gesetz über die 
burgenländischen Landessymbole (LGBl. Nr. 36/1991 idgF) geändert wird, in seiner 6. 
Sitzung am Mittwoch, dem 01.10.2025, beraten. 
 
Landtagsabgeordneter Mag. Thomas Grandits wurde zum Berichterstatter gewählt. 
 
Nach seinem Bericht stellte Landtagsabgeordneter Mag. Thomas Grandits den Antrag, 
dem Landtag zu empfehlen, dem gegenständlichen Gesetzesentwurf die 
verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 
 
Am Ende der Wortmeldung der Landtagsabgeordneten Rita Stenger, MA stellte diese 
den Antrag den gegenständlichen Gesetzesentwurf dem Landtag zuzuleiten und ihn 
abzulehnen. 
 
Bei der anschließenden Abstimmung wurde der Antrag der Landtagsabgeordneten 
Rita Stenger, MA mit den Stimmen der SPÖ gegen die Stimmen der FPÖ und ÖVP 
mehrheitlich angenommen. 
 
Der Rechtsausschuss stellt daher den Antrag, der Landtag wolle seinen Bericht, 
wonach der selbständige Antrag der Landtagsabgeordneten KO Ing. Norbert Hofer, 
Mario Jaksch, BA, Michelle Whitfield, Kolleginnen und Kollegen auf Erlassung eines 
Gesetzes mit dem das Gesetz über die burgenländischen Landessymbole (LGBl. Nr. 
36/1991 idgF) geändert wird, abgelehnt wird, zur Kenntnis nehmen. 
 
 

Eisenstadt, am 01. Oktober 2025 
 
 

Der Berichterstatter:     Der Obmann: 
Mag. Thomas Grandits eh.    Mag. Christian Dax eh. 
 


